
VERORDNUNG

des Gemeinderates Gemeinde Ruden vom 27.04.2023, Zahl: 120-20/1/2023, mit der 
einzelne in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallende Angelegenheiten der 
örtlichen Straßenpolizei auf den Bürgermeister übertragen werden 
(Übertragungsverordnung)

Gemäß § 34 Absatz 7 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. 
Nr.66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 104/2022, wird verordnet: 

§ 1
Übertragung

Dem Bürgermeister werden einzelne Angelegenheiten der örtlichen Straßenpolizei 
übertragen.

§ 2
Verweisung

Eine Verweisung in dieser Verordnung auf das nachstehend angeführte 
Bundesgesetz ist als Verweisung auf die nachstehend angeführte Fassung zu 
verstehen:
Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 122/2022.

§ 3
Umfang der Übertragung

Übertragen werden im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit 
folgende Angelegenheiten:

1. Beschränkungen für das Halten und Parken (§§ 43 Abs. 1 lit.b Z.1, 52 und 94d Z. 4 
lit. a StVO 1960 sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen (§§ 43 Abs. 1 lit. b Z.1, 52 
und 94d Z. 4 lit. d StVO 1960 im Zusammenhang mit 

a. der Benützung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken gemäß 
§ 82 StVO 1960;
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b. Umzügen, Versammlungen, Prozessionen und dergleichen gemäß 
§ 86 StVO 1960;

2. Dier Erlassung der durch Arbeiten auf oder neben der Straße erforderlichen 
Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkungen nach §§ 90 und 94d Z. 16 StVO 
1960.

§ 4
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 01. Mai 2023 in Kraft.

Der Bürgermeister:
Rudolf Skorjanz
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